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Hinterlässt eine verstorbene Person Vermögen sowie einen oder mehrere Erben, 
haben diese eine Erbschaftsteuererklärung abzugeben. Unter Berücksichtigung 
der Höhe und Art der Vermögenswerte sowie der Nähe des Verwandtschaftsver-
hältnisses zum Erblasser haben die Erben mehr oder weniger Erbschaftsteuer zu 
entrichten. Möglicherweise fällt aufgrund des persönlichen Freibetrags auch gar 
keine Erbschaftsteuer an.

Andererseits haben die Erben auch noch nicht durchgeführte Einkommensteuererklä-
rungen für den Verstorbenen aus der Vergangenheit und ggf. auch für die Zukunft vor-
zunehmen. Dies kann auch für mehrere Jahre nach dem Tod des Erblassers notwendig 
werden, weil z.B. Erben nicht ermittelt werden können, Erbengemeinschaften nicht 
auseinandergesetzt werden und somit erst erheblich später etwaige dem Erblasser zu-
zuordnende Gewinne als Einkünfte zuzuordnen sind. Dann haben die Erben die daraus 
resultierende Einkommensteuer zu zahlen.

Das Gesetz sieht vor, dass Erben im Rahmen der Einkommenbesteuerung auf Antrag eine 
Ermäßigung der Einkommensteuer um die Teile der Erbschaftsteuer erhalten können, die 
im Veranlagungsjahr des Todes oder in den darauffolgenden vier Veranlagungszeiträu-
men angefallen sind.

Was aber, wenn zwischen dem Tod des Erblassers und steuerrelevanten Vorgängen mehr 
als diese 5 Veranlagungszeiträume liegen?

Hierüber hatte der Bundesfinanzhof (BFH) zu entscheiden, da die Finanzverwaltung 
trotz eines Antrags auf Steuerermäßigung 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers zwar 
Erbschaftsteuer festgesetzt hatte, aber keine Steuerermäßigung im Rahmen der Ein-
kommenbesteuerung gewährt hatte. Dies hatte eine Doppelbelastung von Erbschaft- 
und Einkommensteuer für den Erben zur Folge. 
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Im zu entscheidenden Fall hatte sich die Angelegenheit so lange hinausgezögert, weil 
aufgrund von Schwierigkeiten bei der Erbenermittlung der Erbschein erst so spät aus-
gestellt werden konnte, dass die Auseinandersetzung des Erbes mit steuerpflichtigen 
Vorgängen erst 6 Jahre nach dem Tod des Erblassers erfolgen konnte.

Der Erbe war der Ansicht, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Fristberechnung zur 
Gewährung der Ermäßigung der Zahlungszeitpunkt der Steuer sei.

Dies haben jedoch sowohl das Finanzgericht als auch der BFH anders gesehen. Der maß-
gebliche Fristbeginn ist und bleibt der Tag des Todes des Erblassers, unabhängig von der 
Kenntnis durch die Erben. Im Jahr des Todes sowie in den folgenden 4 Jahren können die 
Tarifermäßigungen geltend gemacht werden. Es kommt daher nicht darauf an, wann die 
Zahlung der Steuer erfolgt oder Bescheide vorliegen.

Betroffene Erben sollten sich hierzu auf jeden Fall individuell steuerlich beraten lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass gesetzlich Krankenversicherte 
neben ihren Beiträgen zu gesetzlichen Krankenversicherungen nicht zusätzlich 
Beiträge zu weiteren privaten Kranken- bzw. Krankenzusatzversicherungen in 
vollem Umfang steuerlich in Abzug bringen können, sondern lediglich in be-
schränkter Höhe.

In der Regel wirken sich zusätzliche Beitragszahlungen jedoch nicht aus, da bereits die 
Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung den Höchstbetrag erreichen, 
sodass ein darüber hinausgehender Sonderausgabenabzug zu keiner weiteren Reduzie-
rung der Einkommensteuer führt.

Der BFH hat sich nicht der Auffassung der Kläger angeschlossen, dass für gesetzlich Ver-
sicherte der Abschluss privater Zusatzkrankenversicherungen der einzige Weg sei, eine 
der Basisversicherung in der privaten Krankenversicherung entsprechende Versorgung 
zu bekommen, weshalb aus Gründen der Gleichbehandlung eine vollständige Berück-
sichtigung der Krankenversicherungsbeiträge erforderlich sei.

Der BFH war hingegen der Auffassung, dass es sich um eine doppelte Berücksichtigung 
des notwendigen Versorgungsniveaus handeln würde.

Insbesondere, da die Kläger freiwillig gesetzlich krankenversichert waren, hätte es ihnen 
freigestanden, ohne doppelte Belastung in die private Krankenversicherung zu wech-
seln, wenn sie der Meinung waren, die Leistungen in der Basisversorgung der privaten 
Krankenversicherung seien besser als in der gesetzlichen.

 
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hat in 2. Instanz entschie-
den, dass die an Unternehmen und Selbstständige im Frühjahr 2020 ausgezahlte 
„Soforthilfe Corona“ sozialversicherungsrechtlich dem Beitragsrecht in der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unterfällt. Eine Revision wurde nicht 
zugelassen.

Der Zuschuss erhöht den Gewinn des Selbstständigen und ist im Rahmen der Einkom-
menbesteuerung zu berücksichtigen. Dadurch erhöht der Zuschuss bei freiwillig gesetz-
lich Kranken- und Pflegeversicherten den Beitrag.

Für den Fall jedoch, dass der Zuschuss durch den Geber zurückgefordert wird, kann im 
Jahr der Rückzahlung der Gewinn des Selbstständigen entsprechend um die Summe 
reduziert werden.

Gleiches gilt dann auch für die Beiträge zur freiwilligen gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung, denn Grundlage für die Höhe der Beiträge ist der Einkommensteuer-
bescheid, der bei einer Rückforderung des Zuschusses geändert werden müsste bzw., 
sofern noch nicht rechtskräftig, mit dem Einspruch offengehalten werden müsste.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte sich mit der Frage zu befassen, ob Kindergeld 
für ein anspruchsberechtigtes Kind nach rückwirkender Festsetzung des An-
spruchs durch Bescheid auch rückwirkend ab dem Entstehungsgrund zu zahlen 
bzw. nachzuzahlen ist.

Insbesondere war die Frage zu klären, ob die gesetzliche Ausschlussfrist von 6 Monaten 
für nach dem 18.7.2019 bei der Familienkasse eingegangene Anträge rechtmäßig ist.

Der BFH hat entschieden, dass eine rückwirkende Auszahlung festgesetzten Kindergel-
des befristet auf nur 6 Monate rechtskonform ist. Berechnet wird die Frist nach dem 
Zeitpunkt der Antragstellung. Erforderliche Nachweise könnten auch später beigebracht 
werden.

Sollte Kindergeld zwar festgesetzt werden, aufgrund der gesetzlichen Regelung aber 
nicht (vollständig) zur Auszahlung gelangen, können im Rahmen der Einkommensteuer-
erklärung gleichwohl die Kinderfreibeträge steuerlich berücksichtigt werden, und zwar 
ohne Gegenrechnung mit dem Kindergeld.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat ab dem 7.8.2024 
die Fördersätze für die Energieberatungsförderung für Wohngebäude sowie 
Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme von bislang 80 % auf nun 50 % ge-
kürzt. 

Hierbei geht es um die förderfähigen Beratungshonorare für von Experten durchgeführ-
te Energieberatungen für Ein- oder Zweifamilienhäuser, welche jetzt noch mit 50 % 
bzw. bis zu 650 € förderfähig sind sowie bei Wohngebäuden ab 3 Wohneinheiten mit 
50 % bis zu 850 €. Für Wohnungseigentümergemeinschaften gibt es eine einmalige 
zusätzliche Förderung in Höhe von 250 € für den Berater, der die Beratungsergebnisse 
der Wohnungseigentümerversammlung erläutert.

Die Beratung kann von Eigentümern, Mietern, Pächtern sowie Nießbrauchsberechtigten 
in Anspruch genommen werden, um sie bei der Entscheidung auf dem Weg zu einer 
besseren Energieeffizienz für das betroffene Gebäude zu unterstützen. Die Nachfrage 
war so hoch, dass die Fördersätze gesenkt werden mussten, um mit den eingeplanten 
Fördergeldern auszukommen.

Wer die Förderberatung der BAFA nicht in Anspruch nimmt, kann die Kosten für planeri-
sche Begleitung unter bestimmten Voraussetzungen auch im Rahmen der Einkommen-
steuererklärung als Steuerermäßigung in Höhe von 50 % geltend machen, auch über die 
o.g. Beträge hinaus. Beides zusammen ist jedoch nicht möglich!

Das Wohngeld wird zum 1.1.2025 alle zwei Jahre automatisch an die Preis- und 
Mietenentwicklung angepasst und steigt um durchschnittlich 15 % bzw. ca. 
30 € monatlich, nachdem es 2023 eine große Wohngeldreform gegeben hatte. 
Diese hat nicht nur den Kreis der Wohngeldberechtigten erheblich erweitert, 
sondern auch die Höhe des Wohngeldes stark angehoben.

Beim Wohngeld handelt es sich um einen staatlichen Zuschuss zur Miete bzw. bei 
selbstgenutztem Wohneigentum um einen Lastenzuschuss. Dieser wird in beiden Fällen 
gewährt, sofern das eigene Einkommen nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt für sich 
und ggf. unterhaltsberechtigte Familienangehörige im gleichen Haushalt zu bestreiten. 
Hierbei muss das eigene Einkommen allerdings so hoch sein, dass es zusammen mit 
dem Wohngeld ausreicht, den gesetzlich definierten Bedarf zu decken. Anderenfalls ist 
Bürgergeld zu beantragen.

Staatliche Zuschüsse stellen keine Entgeltersatzleistungen dar und müssen daher auch 
nicht in einer Steuererklärung als Einkünfte angegeben werden. Genauso verhält es sich 
z.B. mit dem Bezug von Bürgergeld (ehemals „Hartz IV“ oder ALG II), Streikgeld oder 
Krankentagegeld aus einer privaten Krankenversicherung.
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Anders verhält es sich hingegen beim Bezug von Krankengeld aus der gesetzlichen Kran-
kenversicherung oder ALG I. Diese stellen eine Entgeltersatzleistung dar und unterliegen 
dem sog. Progressionsvorbehalt. Sie sind daher in der Einkommensteuererklärung anzu-
geben.

Wohngeldbezug ist allenfalls dann in der Einkommensteuererklärung anzugeben, wenn 
z.B. für das häusliche Arbeitszimmer ein Werbungskostenabzug vorgenommen wird und 
die konkreten Mietaufwendungen dargestellt werden. Dann sind die Mietaufwendungen 
um das erhaltene Wohngeld zu kürzen. 

Es gilt der Grundsatz, dass Tantiemen mit ihrem Zufluss zu besteuern sind. Zu-
geflossen sind diese üblicherweise, wenn sie bar ausgezahlt oder unbar auf ei-
nem Bankkonto des Empfängers gutgeschrieben wurden. Sofern die Tantieme 
jedoch einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH zu-
steht, kann der Zufluss der Tantieme auch bereits fiktiv bei Fälligkeit erfolgen, 

und zwar durch Feststellung des entsprechenden Jahresabschlusses der Gesellschaft, in 
dem die Tantiemeforderung des Gesellschafter-Geschäftsführers als Verbindlichkeit im 
Abschluss ausgewiesen wird.

Verzichtet der Gesellschafter-Geschäftsführer auf die Tantieme, kann es sich um eine 
verdeckte Einlage handeln.

Eine Fälligkeit der Tantieme ist hingegen nicht gegeben, wenn diese im festgestellten 
Jahresabschluss nicht als Verbindlichkeit abgebildet ist. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Vorgehensweise den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung widerspricht. Hierauf 
kommt es für die Fälligkeit und damit die Besteuerung der Tantieme beim Gesellschafter-
Geschäftsführer nicht an. So sieht es mittlerweile der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen 
der Auffassung der Finanzverwaltung.

Der BFH hat ein entsprechendes Verfahren nach dieser Feststellung an das Finanzgericht 
(FG) zurückverwiesen, da bislang keine Feststellungen getroffen worden waren, warum 
die Passivierung der Tantieme als Verbindlichkeit im Jahresabschluss unterblieben war. 
Dies kann verschiedene Gründe haben, die dann jeweils unterschiedlich zu bewerten sein 
könnten. Das Ergebnis des 2. Rechtsganges beim FG ist daher abzuwarten.

Das Bundesfinanzministerium hat sein BMF-Schreiben bislang nicht an die aktuelle 
Rechtssicht des BFH angepasst. Betroffene sollten sich daher steuerlich beraten lassen.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

10.10.2024
14.10.2024 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge
* In den Bundesländern, in denen der 31.10. ein Feiertag (Reformationstag) 
ist, verschieben sich die Termine auf den 24. bzw. 28.10.2024

25.10.2024* (Abgabe der Erklärung)
29.10.2024* (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024:	August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; 
Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023:	Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8; September = 117,8

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


